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B E K A N N T M A C H U N G  
 

Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde 

 
SALZWEG 

 
über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans „GEe Kastenreuth“ und die 28. Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 BauGB);  

frühzeitige Beteiligung entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 30.01.2024 das Konzept zur Aufstellung des Bebauungsplans 

„GEe Kastenreuth“ und die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gebilligt 
und die öffentliche Auslegung beschlossen. 

 

Der Entwurf zum Bebauungsplan „GEe Kastenreuth“ mit Begründung sowie die 28. Änderung des 

Flächennutzungsplanes liegen in der Zeit vom 16.03.2024 bis zum 16.04.2024 im Rathaus der Ge-

meinde Salzweg während der Dienststunden im Raum 23 zur allgemeinen Information der Öffent-

lichkeit öffentlich aus.  

 

Hinweis zur Einsichtnahme im Internet:  

Die einschlägigen Unterlagen können auch unter:  

https://www.salzweg.de/rathaus/verwaltung/bauamt/ sowie dem Landesportal für die  
Bauleitplanung https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/  eingesehen werden. 

 

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 16.04.2024 mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift 

bei der Gemeinde (Rathaus) abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei 

der Beschlussfassung über den Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 

Ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 

gemacht werden, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 

hätten geltend gemacht werden können 

 

 
Salzweg, 08.03.2024 

Gemeinde Salzweg 

 

 
Josef Putz 
1. Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachungsvermerk: 

Aushang angebracht am: 08.03.2024 
Aushang abgenommen am: 
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VERFAHREN

1. Die Gemeinde Salzweg hat in der Sitzung vom ................. gemäß § 2 Abs. 1
    BauGB die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans beschlossen. 
    Der Änderungsbeschluss wurde am ................. ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Dar-
    legung und Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungs- und Landschaftsplans in
    der Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
    mäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Flächennutzungs- und Landschaftsplans
    in der Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattge-

    funden.

4. Zu dem Entwurf des Flächennutzungs- und Landschaftsplans in der Fassung vom
    ................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
   § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis ................. beteiligt.

5. Der Entwurf des Flächennutzungs- und Landschaftsplans in der Fassung vom
   ................. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
   ................. bis ................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Salzweg hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................

    den Flächennutzungs- und Landschaftsplan in der Fassung vom .................
    festgestellt.

Salzweg, den .......................

.....................................................................                             (Siegel)

Josef Putz, 1.Bürgermeister

7. Die Regierung von Niederbayern hat den Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
mit Bescheid    vom ................. AZ ............... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt

Salzweg, den .......................

  

                                                                                                (Siegel

.....................................................................               Genehmigungsbehörde)
Josef Putz, 1.Bürgermeister

9. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans wurde am
    ................. gemäß  § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungs-
    und Landschaftsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden
    in der Gemeinde Salzweg Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen
    Auskunft gegeben. Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist damit rechtswirksam.
    Auf die Rechtsfolgen des §§ 214 und §§ 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des 
    Flächennutzungs- und Landschaftsplans einschl. Begründung und Umweltbericht wurde 
    in der Bekanntmachung hingewiesen.

Salzweg, den .......................

.....................................................................                             (Siegel)

Josef Putz, 1.Bürgermeister

Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan

durch Deckblatt 28

Datei: FNP-5000_Kastenreuth

rechtswirksamer Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
der Gemeinde Salzweg

VORENTWURF                                                 30.01.2024
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1. Grundlagen und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Salzweg beabsichtigt, anschließend an die 1,2 ha große Gewerbefläche 
„Kastenreuth-West“ der Stadt Passau, ein eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß 
§ 8 BauNVO auszuweisen. Im Zuge dessen soll außerdem die westlich verlaufende Straße 
verbreitert werden, um eine ideale Erschließung des Gewerbestandorts zu ermöglichen. 
Mit der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Salzweg 
durch das Deckblatt Nr. 28 wird daher die landwirtschaftliche Fläche auf der Fl.-Nr. 
1622/11 künftig als Standort für gewerblich-industrielle Bebauung ausgewiesen. Östlich 
angrenzend auf der Flurnummer 1622/2 (TF) wird die verbreiterte 
Gemeindeverbindungsstraße in den FNP aufgenommen. 
 
Angaben zum Geltungsbereich:  

FNP-aktuell FNP-geplante Änderung  Flurnummer 
 

Gemarkung Größe 

landwirtschaftlich 
genutzte Flur  
 

Gewerbegebiet 
 

1622/11 Salzweg 0,26 ha 

Wald  
(nördlicher Randbereich) 
 

landwirtschaftlich 
genutzte Flur  
 

Verbreiterung Straße 
 

1622/2 (TF) Salzweg 0,17 ha 

Gemeindeverbindungs-
straße 
(westlicher Randbereich) 
 

 
Mit der Bearbeitung des Bauleitplanverfahrens wurde das Planungsbüro GeoPlan aus 
Osterhofen beauftragt. Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem 
Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen, der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der 
Abfall- und Wassergesetzgebung, wurden im konkreten Fall die Inhalte des 
Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, sowie des Landschaftsplanes berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde Salzweg liegt in der Region (12) Donau-Wald. Die mit der vorliegenden 
Bauleitplanung verfolgte städtebauliche Entwicklung steht in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung. 
 
Die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes des Geltungsbereichs in 
einen Standort für gewerblich-industrielle Bebauung stellt städtebaulich eine sinnvolle 
Erweiterung zu dem bereits rechtskräftigen Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt 
Passau auf der angrenzenden Flurnummer 398/27 dar.  
 
Die äußere Erschließung wird durch die Verbreiterung der westlich verlaufenden Straße 
für den gesamten Gewerbestandort gesichert. Durch die Anbindung an die Bundesstraße 
weist das Gewerbegebiet einen nicht zu unterschätzenden strategischen und 
erschließungsseitigen Vorteil auf.  
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Dies würde eine rasche Realisierung und Veräußerungsmöglichkeit gewährleisten und 
den Engpass etwas abmildern. Eine hervorragende Anbindung der Änderungsflächen an 
das überörtliche Straßennetz ist somit gegeben. 
 
Durch die Lage des Plangebietes angrenzend an rechtskräftige Gewerbeflächen und die 
gute verkehrliche Anbindung eignet sich der Standort ideal als Gewerbestandort, ohne 
dass negative Auswirkungen auf schutzbedürftige Wohnnutzungen entstehen. 
Hochwertige Außenbereichsstandorte können dahingehend geschont werden. 

 
 

2. Rechtliche Grundlagen  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 
durchzuführen.  
 
In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die 
Abarbeitung der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.  

 
 

3. Planungsgebiet 

Das Vorhabenareal liegt im Süden von Salzweg direkt anschließend an das Stadtgebiet 
von Passau. Die südöstlich angrenzenden Flächen der Stadt Passau bestehen derzeit 
noch als landwirtschaftliche Nutzflächen. Eine Ausweisung dieser als Gewerbegebiet 
(GE „Kastenreuth-West“) fand jedoch bereits statt. Im Westen begrenzt die 
Gemeindeverbindungsstraße das Areal, welche im Zuge des Vorhabens Richtung 
Gewerbeflächen verbreitert werden soll. Abseits der Straße, ca. 18 m vom Plangebiet 
entfernt, findet sich eine Wohnbebauung. Im Norden grenzen Waldflächen an das 
Eingriffsgebiet an. Etwas weiter Richtung Westen liegt außerdem gemäß aktuellem 
Flächennutzungsplan der Gemeinde eine Erdkippe (siehe Abbildung unten). In einem 
Abstand von etwa 40 m östlich verläuft die Bundesstraße B 12 („Bayerwaldstraße“). 
 

 
Topografische Übersichtskarte 
ROT: Plangebiet (BayernAtlas 2023, nicht maßstäblich) 
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ROT: Geltungsbereich, BLAU: rechtskräftiges GE „Kastenreuth-West“ (BayernAtlas 2023, nicht maßstäblich) 
 

 
ROT: Geltungsbereich (FNP Gemeinde Salzweg, nicht maßstäblich) 

 

4. Regionalplan 

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde 
Salzweg in der Region (12) Donau-Wald.  
 
Die Gemeinde Salzweg ist im Landesentwicklungsplan Bayern (LEP) als Gemeinde sowie 
als ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen bestimmt. Gemäß LEP-Bayern sollen diese 
Gebiete so entwickelt werden, dass sie ihre Funktion als regionale Wirtschafts- und 
Versorgungsschwerpunkte nachhaltig sichern und weiter entwickeln können. Die 
Wirtschaftsentwicklung soll dabei in enger interkommunaler Abstimmung erfolgen (LEP-
Bayern 2.2.6 (G), Stand: 2023). 
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Des Weiteren ist anzustreben, dass die Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum 
(Deggendorf/Plattling, Passau, Straubing) in ihrer Funktion als wirtschaftliche 
Impulsgeber für die Region weiter gestärkt und ausgebaut werden 
(vgl. RP (12)  B IV 2.1 (G)). 
 
„Darüber hinaus ist für die Standortsicherung und -weiterentwicklung von Industrie und 
Handwerk eine bedarfsgerechte Versorgung mit Gewerbe- und Industriegebieten von 
besonderer Bedeutung. Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sind daher 
vorausschauend und bedarfsorientiert Industrie und Gewerbegebiete an geeigneten 
Standorten zur Verfügung zu stellen. Hierbei ist der interkommunalen Zusammenarbeit 
und Abstimmung ein besonderer Stellenwert einzuräumen.“ (RP (12) B IV Zu 3.1) 
 
Salzweg liegt auf der überregionalen Entwicklungsachse Zwiesel-Freyung-Passau. 
 

Regionalplan (12) Donau-Wald: Raumstrukturkarte (2023, nicht maßstäblich) 
 

 
Regionalplan Donau-Wald (12) 
ROT: Plangebiet, GELB: Regionsgrenze, GRÜN(dunkel): landschaftliches Vorbehaltsgebiet, GRÜN(hell): LSG und 
naturschutzfachlich gesicherte Fläche (nicht maßstäblich, RISBY 2023) 
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Für das Eingriffsareal sieht der Regionalplan keine Maßnahmen vor. Nördlich des 
Planbereichs befindet sich das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet (26) „Wälder bei 
Salzweg und Thyrnau“. In südwestlicher Richtung liegen naturschutzfachlich hinreichend 
gesicherte Flächen der Region (12) Donau-Wald. 
 
Die überplante Fläche ist im aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde als 
„landwirtschaftlich genutzte Flur“ gekennzeichnet. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„GEe Kastenreuth-West“ erfolgt im Parallelverfahren zur 54. Änderung des 
Flächennutzungsplanes.  
 
 

5. Erschließung/ Ver- und Entsorgung 

5.1 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung der geplanten Gewerbefläche erfolgt über die westlich verlaufende 
Gemeindeverbindungsstraße (Flurnummer 1622/2). Die geplante Straßenaufweitung 
wurde bereits zur Genehmigungsplanung des GE „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau 
vertraglich geregelt.  
 
Für das rechtskräftige Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ sowie für die Erweiterung „GEe 
Kastenreuth-West“ ist hervorzuheben, dass generell eine sehr gute Anbindung an das 
überörtliche Straßennetz durch die Nähe der Bundesstraße B 12 gegeben ist, welche 
dieses u.a. mit den Nachbargemeinden des Landkreises Passau verbindet.  

 
5.2 Entwässerung 

Das im Gewerbegebiet anfallende Schmutzwasser wird nach Süden über das 
Gemeindegebiet der Gemeinde Salzweg abgeleitet und dann von der öffentlichen 
Kanalisation der Stadt Passau aufgenommen. Das auf dem Gewerbegrundstück 
anfallende Niederschlagswasser soll über Sickerrigolen in den Untergrund eingeleitet 
werden.  
 
Die Oberflächenwasserentsorgung erfolgt in Anlehnung an das bereits genehmigte 
Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau durch Versickerung auf der Fläche. 
 

Die weiteren Details der Schmutz- und Oberflächenwasserentsorgung werden im 
Erschließungsvertrag mit der Gemeinde Salzweg geregelt. Die Bestimmungen der 
Entwässerungssatzung der Gemeinde sind ebenfalls zu beachten und einzuhalten. 

 

5.3 Weitere Versorgung 

Der Planungsbereich liegt im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Passau und kann an 
dessen Leitungsnetz angeschlossen werden, somit ist eine ordnungsgemäße Versorgung 
mit Trink- und Brauchwasser sichergestellt.  
 
Die grundsätzliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und 
elektrischer Energie ist durch die Stadtwerke Passau GmbH gewährleistet.  
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Die Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastruktur bzw. die für die 
Stromversorgung erforderlichen Leitungsverlegungen sind im Zuge der 
Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau) zu berücksichtigen.  
 
Der Grundschutz der Löschwasserversorgung ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
zu sichern, konkrete Details werden im Bebauungsplan festgesetzt. 

 
 

6. Auswirkungen auf die Umwelt 

Der Geltungsbereich ist u.a. durch die B 12 und die gewerblichen Betriebe im weiteren 
Umgriff des Geltungsbereichs geprägt. Am Rande des angrenzenden, dicht bebauten 
Stadtgebietes Passau verschwinden die naturräumlichen Eigenarten der Landschaft 
weitestgehend. Bezüglich der Auswirkungen auf die Umwelt, die Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Mensch, Kultur- und Sachgüter, Fläche sowie der 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wird auf den beiliegenden Umweltbericht 
verwiesen. 

 
 

7. Schallschutz 
Bei dem überplanten Areal handelt es sich um eine durch Lärm beeinträchtigte Freifläche 
(östliche Gewerbebetriebe). Die nachfolgende Bestandsbeschreibung und die Prognose 
basieren auf einem gesondert erstellten Schallschutzgutachten des Ingenieurbüros 
GeoPlan für das geplante Gewerbegebiet „GEe Kastenreuth-West“ (Schalltechnischer 
Bericht Nr. S2303031). Im vorliegenden Bericht wurde eine Lärmkontingentierung gemäß 
der DIN 45691 durchgeführt, bei der den Teilflächen – unter Berücksichtigung möglicher 
Vorbelastung – maximal mögliche Emissionskontingente zugewiesen werden, welche die 
Einhaltung der geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der geltenden 
Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm an der umliegenden Wohnbebauung sicherstellen. 
Für das geplante Gewerbegebiet wurden zudem die Festsetzungen im Verhältnis zu 
anderen Gewerbegebieten („GE Salzweg-West“) der Gemeinde getroffen.  
 

Dieser vorliegende schalltechnische Bericht (Nr. S2303031) zeigt auf, dass durch 
Errichtung und Betrieb des eingeschränkten Gewerbegebietes bei Einhaltung der im 
Gutachten genannten Maßnahmen und den herrschenden Voraussetzungen, ein 
ausreichender Lärmschutz gesichert ist. Alle diese Maßnahmen sind im Bebauungsplan 
als Festsetzungen übernommen worden. Unter den im vorliegenden 
Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen ist ein ausreichender Lärmschutz 
für die Nachbarschaft gesichert.  

 
 

8. Standortwahl und Planungsalternativen 

Das Eingriffsareal schließt direkt an das 1,2 ha große, als Gewerbefläche ausgewiesene 
Gebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau. Durch die Planung wird eine einfache 
Integration einer Gewerbefläche in ein bereits genehmigtes Industriegebiet ermöglicht, 
wodurch dem Prinzip flächensparendes Bauen besonderer Bedeutung verliehen wird.  
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Daher eignet sich der Standort an dem Gewerbegebiet der Stadt Passau in Hinblick auf 
die kommunale Zusammenarbeit (vgl. LEP-Bayern 2.2.6 (G)). ideal als Erweiterungsfläche.  
 

9. Zusammenfassung und Prognose 

Geplant ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes auf einer derzeit als Acker genutzten 
Fläche. Umliegende Gehölze werden großflächig erhalten. Durch die Lage an bereits als 
Gewerbe ausgewiesene Flächen der Stadt Passau sowie die bestehenden und 
ergänzenden Eingrünungsstrukturen wird das Landschaftsbild nicht erheblich 
beeinträchtigt. Der Standort ist durch die Lage an der B 12 verkehrsmäßig gut 
angebunden.  
 
Regionalplan 
Unter Berücksichtigung des Regionalplans (12) Donau-Wald steht die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen in der Gemeinde Salzweg den Planungen der Raumordnung nicht 
entgegen. Mehr noch soll die Gemeinde Salzweg gerade im gewerblich-industriellen 
Bereich weiterentwickelt werden und ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot 
bereitstellen. Die Wirtschaftsentwicklung soll dabei in enger interkommunaler 
Abstimmung erfolgen.  
 
Infrastruktur 
Aufgrund der sehr guten Anbindung des Standortes an das überörtliche 
Straßenverkehrsnetz mittels Bundes- und Staatsstraßen und der Nähe zur Stadt Passau 
und den Gemeinden Thyrnau und Büchlberg sowie zu den Nachbarländern Tschechien 
und Österreich liegen infrastrukturell optimale Bedingungen für Gewerbegebiete 
vorliegen. 
 
Bestand 
Das bereits rechtskräftige Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau soll im 
Zuge des Vorhabens auf das Gemeindegebiet Salzweg erweitert werden. Das 
Planvorhaben stellt jedoch nur eine kleinflächige Vergrößerung dieser Flächen dar, 
wodurch eine ökonomische Nutzung der vorhandenen Standortpotenziale im Sinne der 
kommunalen Zusammenarbeit erreicht werden kann. 
 
Bedarf 
Der Flächenausweisung steht ein konkreter und absehbarer Bedarf gegenüber. 
 
Bei Umsetzung aller festgesetzten Maßnahmen ist insgesamt von geringen 
Auswirkungen auf die Umwelt auszugehen. Es findet dennoch ein Eingriff in die Natur 
und Landschaft statt. Um negative Auswirkungen auf die Umwelt entgegenzuwirken, 
wurde der notwendige Ausgleich ermittelt und im zugehörigen Bebauungsplan 
entsprechend festgesetzt. 
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1. Einleitung 
1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und wichtiger Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Die Gemeinde Salzweg beabsichtigt, anschließend an die 1,2 ha große Gewerbefläche 
„Kastenreuth-West“ der Stadt Passau, ein eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß 
§ 8 BauNVO auszuweisen. Im Zuge dessen soll außerdem die westlich verlaufende Straße 
verbreitert werden, um eine ideale Erschließung des Gewerbestandorts zu ermöglichen. 
Mit der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Salzweg 
durch das Deckblatt Nr. 28 wird daher die landwirtschaftliche Fläche auf der Fl.-Nr. 
1622/11 künftig als Standort für gewerblich-industrielle Bebauung ausgewiesen. Östlich 
angrenzend auf der Flurnummer 1622/2 (TF) wird die verbreiterte 
Gemeindeverbindungsstraße in den FNP aufgenommen. 
 
Mit der Bearbeitung des Bauleitplanverfahrens wurde das Planungsbüro GeoPlan aus 
Osterhofen beauftragt. 
 
Die parallele Aufstellung des Bebauungsplans „GEe Kastenreuth“ mit integriertem 
Grünordnungsplan liefert im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung einen Beitrag 
zum Natur- und Landschaftsschutz, sowie zur landschaftlichen Einbindung und inneren 
Begrünung des Plangebietes. 

 
 

2. Umweltbericht  
2.1 Einleitung 

2.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 
durchzuführen.  
 
In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert.  

 

2.1.2 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

Das Vorhabenareal liegt im Süden von Salzweg direkt anschließend an das Stadtgebiet 
von Passau. Die südöstlich angrenzenden Flächen der Stadt Passau bestehen derzeit 
noch als landwirtschaftliche Nutzflächen. Eine Ausweisung dieser als Gewerbegebiet 
(GE „Kastenreuth-West“) fand jedoch bereits statt. Im Westen begrenzt die 
Gemeindeverbindungsstraße das Areal, welche im Zuge des Vorhabens Richtung 
Gewerbeflächen verbreitert werden soll. Abseits der Straße, ca. 18 m vom Plangebiet 
entfernt, findet sich eine Wohnbebauung. Im Norden grenzen Waldflächen an das 
Eingriffsgebiet an. Etwas weiter Richtung Westen liegt außerdem gemäß aktuellem 
Flächennutzungsplan der Gemeinde eine Erdkippe (siehe Abbildung unten). In einem 
Abstand von etwa 40 m östlich verläuft die Bundesstraße B 12 („Bayerwaldstraße“). 
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Topografische Übersichtskarte 
ROT: Plangebiet (BayernAtlas 2023, nicht maßstäblich) 

 
2.1.3 Inhalt und Ziele der Änderung des Flächennutzungsplanes 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die Voraussetzungen für die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes geschaffen werden. Umfang und Art der Bebauung 
sind dem zugehörigen Bebauungsplan "GEe Kastenreuth " sowie dessen Begründung zu 
entnehmen. 
 

2.1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den 
Naturschutzgesetzen, der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und 
Wassergesetzgebung, wurden im konkreten Fall die Inhalte des Regionalplanes und des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanes berücksichtigt. 
 
Regionalplan: 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde 
Salzweg in der Region (12) Donau-Wald. Die mit der vorliegenden Bauleitplanung 
verfolgte städtebauliche Entwicklung steht in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung. 
 
Die Gemeinde Salzweg ist im Landesentwicklungsplan Bayern (LEP) als Gemeinde sowie 
als ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen bestimmt. Gemäß LEP-Bayern sollen diese 
Gebiete so entwickelt werden, dass sie ihre Funktion als regionale Wirtschafts- und 
Versorgungsschwerpunkte nachhaltig sichern und weiter entwickeln können. Die 
Wirtschaftsentwicklung soll dabei in enger interkommunaler Abstimmung erfolgen (LEP-
Bayern 2.2.6 (G), Stand: 2023). 
 
Des Weiteren ist anzustreben, dass die Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum 
(Deggendorf/Plattling, Passau, Straubing) in ihrer Funktion als wirtschaftliche 
Impulsgeber für die Region weiter gestärkt und ausgebaut werden 
(vgl. RP (12)  B IV 2.1 (G)). 
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Für die geplanten Flächen sieht der Regionalplan keine Maßnahmen vor. Nördlich des 
Planbereichs befindet sich das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet (26) „Wälder bei 
Salzweg und Thyrnau“. In südwestlicher Richtung liegen naturschutzfachlich hinreichend 
gesicherte Flächen der Region (12) Donau-Wald. 
 
Salzweg liegt auf der überregionalen Entwicklungsachse Zwiesel-Freyung-Passau. 
 

Regionalplan (12) Donau-Wald: Raumstrukturkarte (2023, nicht maßstäblich) 

 

 
Regionalplan Donau-Wald (12) 
ROT: Plangebiet, GELB: Regionsgrenze, GRÜN(dunkel): landschaftliches Vorbehaltsgebiet, GRÜN(hell): LSG und 
naturschutzfachlich gesicherte Fläche (nicht maßstäblich, RISBY 2023) 

 
Die überplante Fläche ist im aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde Salzweg als 
„landwirtschaftlich genutzte Flur“ gekennzeichnet. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„GEe Kastenreuth“ erfolgt im Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
durch das Deckblatt Nr. 28..  
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ROT: Geltungsbereich (Flächennutzungsplan der Gemeinde Salzweg, nicht maßstäblich) 

 

 
ROT (Kreis): Geltungsbereich (Flächennutzungsplan der Stadt Passau, nicht maßstäblich) 

 
2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Prognose bei Durchführung der Planung. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei 
Einstufungen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Es wird 
unterschieden hinsichtlich baubedingter, anlagebedingter und betriebsbedingter 
Auswirkungen. 
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A. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung: 

Der für die Gewerbefläche vorgesehene Bereich unterliegt derzeit einer intensiven 
Ackernutzung. Durch die Bundesstraße B 12 und die momentane Nutzung sowie die 
umliegenden Gewerbeareale (östlich der B 12) ist eine Vorbelastung des Standortes 
bereits gegeben. 
 
Folglich ist die Umgebung lediglich kleinflächig mit Biotopen kartiert. Die 
nächstgelegene biotopkartierte Fläche liegt östlich der geplanten Straßenerweiterung 
und trägt die Überschrift „Gehölze nördlich und westlich von Kastenreuth“ (Nr.  PA-1281-
002). In einem Radius von 200 m bestehen folgende weitere Biotope:  

o ca. 120 m: „Gehölze nördlich und westlich von Kastenreuth“  
(Nr. PA-1281-004) 

o ca. 1800 m: „Gehölze nördlich und westlich von Kastenreuth“  
(Nr. PA-1281-003) 

 

 
ROT: Geltungsbereich, ROSA: biotopkartierte Fläche (BayernAtlas 2023, nicht maßstäblich) 

 
Das Landschaftsschutzgebiet „Schutz des Landschaftsteils Ilztal im Bereich des Stadt- und 
des Landkreises Passau“ (ID: LSG-00089.01) erstreckt sich etwa 300 m südwestlich des 
Planareals. Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Ilz-Talsystem“ (ID: 7246-371.21) sowie das 
Naturschutzgebiet „Halser Ilzschleifen“ (ID: NSG-00456.01) liegen ebenso in dieser 
Entfernung.  
 
Ein Eingriff in obengenannte Schutzbereiche findet nicht statt. Aufgrund der Entfernung 
der Eingriffsfläche zu geschützten Gebieten sind negative Auswirkungen auf diese nicht 
zu erwarten. Die Folgen der intensiven Landbewirtschaftung auf den Naturhaushalt sind 
entsprechend drastisch. In den Ackerlagen kann sich ohnehin nur ein stark 
eingeschränktes Spektrum meist weit verbreiteter Pflanzen- und Tierarten behaupten.  
 
Das Vorhaben liegt in der Naturraum-Haupteinheit „Oberpfälzer und Bayerischer Wald“ 
(Ssymank). Die Naturraum-Untereinheit ist das „Ilz-Erlau-Hügelland“ (ABSP).  
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Die potenzielle natürliche Vegetation im Geltungsbereich ist als „Hainsimsen-Tannen-
Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-Tannen-Buchenwald; örtlich mit 
Rundblattlabkraut- oder Beerstrauch-Tannenwald sowie vereinzelt mit Schwarzerlen-
Eschen-Sumpfwald“ beschrieben. 
 
Für die Planung werden überwiegend folgende Lebensräume in Anspruch genommen: 
o Intensiv genutzter Acker (A11 BayKompV) 
o Straßenbegleitgrün (V51 BayKompV) 

 
Auswirkungen: 

baubedingte Effekte: 

o Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen am Rande des Baustellenbereiches 
o Mechanische Einwirkungen bei Baumaßnahmen (Vegetation) auf Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten  
o Störungen durch Lärm und optische Reize im Umfeld der Baustelle 

 
anlagebedingte Effekte: 

o Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen bzw. Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten durch Baukörper, Zufahrten und Stellflächen. 

 
nutzungsbedingte Effekte: 

o Lärm und Verkehr durch Parkplatz und Anlieferung 
 
Ergebnis: 

Durch die Anlage des eingeschränkten Gewerbegebietes entstehen gesamt gesehen 
Auswirkungen geringer Erheblichkeit auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Durch die 
Verbreiterung der Straße wird nur geringfügig in Randbereiche der Gehölzstrukturen der 
Straßennebenflächen eingegriffen. Entlang der Erschließungsstraße entsteht eine neue 
Eingrünung durch Baum- und Strauchpflanzungen, welche zusätzlich die optimale 
Einbindung der Anlage in die Landschaft und reduziert zugleich die Einsehbarkeit dieser 
reduziert. Die bestehende Gehölzstruktur im Randbereich kann erhalten werden. 
Zur Durchgrünung des Areals werden sowohl Bäume pro Parkplatz als auch zusätzlich 
Bäume pro nicht überbaubare Grundstücksfläche grünordnerisch festgesetzt. Die 
Pflanzungen wirken dem Eingriff ebenso entgegen, wie die Sicherung der Grünflächen 
und Gehölze im Geltungsbereich. Für die beeinträchtigten Flächen wird die 
Eingriffsregelung angewandt.  
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind als gering einzustufen. 
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B. Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Das „Ilz-Erlau-Hügelland“ kann als Riedellandschaft über kristallinen Gesteinen 
beschrieben werden, die im Landkreis durch die tief ins Gelände eingeschnittenen 
Talsysteme von Ilz, Erlau und kleineren, direkt zur Donau entwässernden Bächen geprägt 
wird.  
 
Laut Übersichtsbodenkarte 1:25.000 von Bayern wird der Boden im Geltungsbereich wie 
folgt beschrieben: 
 

o „Vorherrschend Braunerde-Podsol und Podsol, untergeordnet Podsol- Braunerde, 
aus Sandkies bis Kiessand (Molasse, Tertiär)“ (45c) 

 
Das Baufeld des geplanten Gewerbegebietes wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt.  
 
Im Bereich der beplanten Fläche, im Norden der Stadt Passau bzw. im Nordwesten des 
Stadtteils Grubweg liegen entsprechend den uns vorliegenden geologischen 
Informationen und Kartenwerken unter Oberböden und teils quartären, holozänen 
Deckschichten die tertiären Kiese der Tertiär-Abfolge Bayerwald vor. Diese allgemeinen 
Kenntnisse wurden im Rahmen der Bodenaufschlussarbeiten für das angrenzende 
Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ bis zu den jeweiligen Endtiefen bestätigt (vgl. 
Geotechnischer Bericht Nr. B1911441, Ingenieurbüro Geoplan).  
 

Übersichtsbodenkarte  
ROT: Plangebiet (BayernAtlas 2023, nicht maßstäblich) 

 
Auswirkungen: 

Der Baubetrieb wird zu umfangreichen Erdbewegungen (Abtrag, Aufschüttungen) 
führen. Die Ausführung der Nebenflächen ist mit wassergebundenen Decken geplant.  
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Ergebnis: 

Anlage- und baubedingt ist mit geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu 
rechnen. Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten.  
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind als gering einzustufen. 

 
 
C. Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Als nächstes 
Oberflächengewässer ist der „Kieslingerbach“ im Westen zu nennen, welcher ca. 1.300 m 
bachabwärts in die Ilz mündet. Das Fließgewässer und dessen Begleitgehölze werden 
durch den Eingriff nicht beeinträchtigt. 
 

Aufgrund der Topografie ist von einem hohen Grundwasserflurabstand auszugehen. Im 
Rahmen der Erkundungsarbeiten für das direkt angrenzende Gewerbegebiet 
„Kastenreuth-West“ wurde in keiner der acht Bohrungen ein Grund- bzw. 
Schichtwasserspiegel bis zu den maximalen Erkundungstiefen von 1,50 m bis 4,50 m 
unter Geländeoberkante angetroffen. Ebenso konnte kein seitlicher Schichtwasserzutritt 
festgestellt werden (vgl. Geotechnischer Bericht Nr. B1911441, Ingenieurbüro Geoplan).  
 
Wasserschutzgebiete und Hochwassergefahrenflächen befinden sich nicht in näherer 
Umgebung. Wassersensible Bereiche sind im Umgriff nicht zu verzeichnen. Im 
Geltungsbereich ist von keiner erheblichen Auswirkungen auf das Grundwasser und seine 
Neubildung auszugehen.  
 
Grundsätzlich ist witterungsbedingt auch mit Schichtwasserhorizonten in 
durchlässigeren Böden über stauenden Horizonten, wie z. B. in den bindigen 
Ablagerungen, in allen Tiefen bis GOK, auch über einem geschlossenen 
Grundwasserhorizont, zu rechnen. Dies ist auch hinsichtlich der Bauausführung zu 
beachten. Genaue Angaben zur Tiefenlage des geschlossenen Grundwasserspiegels 
stehen derzeit nicht zur Bewertung zur Verfügung. Diese wären bei Bedarf beim 
zuständigen Wasserwirtschaftsamt einzuholen. 
 
Auswirkungen: 

Durch den hohen Versiegelungsgrad wird grundsätzlich die 
Grundwasserneubildungsrate beeinträchtigt. Es ist geplant, das auf dem Grundstück 
anfallende Oberflächenwasser über Rigolen zu versickern. Das Baugrundgutachten für 
das angrenzende Gewerbegebiet „Kastenreuth-West“ bestätigt die 
Versickerungsfähigkeit des Untergrundes (vgl. Geotechnischer Bericht Nr. B1911441, 
Ingenieurbüro Geoplan). Eine wasserrechtliche Genehmigung für die Einleitung von 
Oberflächenwasser aus dem „GE Kastenreuth-West“ wird im Laufe des Verfahrens 
beantragt.  
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Ergebnis: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Auswirkungen auf das Schutzgut bei Einhaltung 
aller Festsetzungen als gering zu werten. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind als gering einzustufen. 

 
 
D. Schutzgut Klima 

Beschreibung: 

Der Geltungsbereich selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen 
Vegetationsflächen oder Biomassen, großvolumige Gehölze oder Vegetationsstrukturen 
sind nur in dem nördlichen Randbereich (Wald) vorhanden und werden großteils 
erhalten.  
 
Aufgrund der unmittelbaren Lage an der bereits genehmigten Fläche zur Ausweisung 
eines Gewerbegebietes (Fl.-Nr. 398/27) sowie den umliegenden Verkehrstrassen und 
Industriebetrieben ist mit einem gestörten Kleinklima in der Umgebung zu rechnen. Das 
Klima ist mit einer Jahresmitteltemperatur von 7° bis 8°C und einer mittleren 
Jahresniederschlagsmenge von 700 – 800 mm mäßig feucht. 

 
Auswirkungen: 

Die Baumaßnahme führt durch die hohe Versiegelung zu einer kleinflächigen 
Überwärmung. Die Frischluftproduktion des Ortes wird aufgrund der umliegenden 
Gewerbebetriebe östlich der B 12 sowie der derzeitigen und angrenzenden 
Ackernutzung auf dem Areal nicht merklich gestört.  
 
Während des Baubetriebes sind lufthygienische Belastungen (Schadstoff- und 
Staubemissionen) in geringem Umfang zu erwarten. Auch während des zukünftigen 
Betriebes ist mit lufthygienischen Belastungen zu rechnen. 
 
Ergebnis: 

Die Überplanung der bestehenden Ackerfläche führt zu geringen Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Klima und Luft. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind als gering einzustufen. 

 
 
E. Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung: 

Das Planungsgebiet gehört zur naturräumlichen Haupteinheit „Oberpfälzer und 
Bayerischer Wald“ (Ssymank). Die Untereinheit ist als „Ilz-Erlau-Hügelland“ (ABSP) 

verzeichnet. Am Rande des dicht bebauten Stadtgebietes verschwinden die 
naturräumlichen Eigenarten der Landschaft fast völlig. Der Geltungsbereich ist geprägt 
durch die B 12 und die gewerblichen Betriebe im weiteren Umgriff des Geltungsbereichs.  
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Das im Südosten angrenzende Flurstück (Fl.-Nr. 398/27) wurde bereits als Gewerbegebiet 
ausgewiesen. Das Gelände fällt nach Süden hin ab. Im Norden befindet sich eine dichte 
Eingrünungsstruktur (Wald).  
 

 
ROT: Geltungsbereich (BayernAtlas 3D 2023, nicht maßstäblich) 

 
Das Areal ist von der freien Landschaft derzeit nur bedingt einsehbar.  
Die Fernwirkung ist zum einen durch den bestehenden Bewuchs entlang der 
Bundesstraße, das südlich gelegene Feldgehölz und den anschließenden Wäldern im 
Norden eingeschränkt bzw. auch aufgrund der Topografie teilweise nicht gegeben. Des 
Weiteren wird in Zukunft östlich sowie teils südlich des Geltungsbereichs von 
Gewerbeflächen des bereits ausgewiesenen GE „Kastenreuth-West“ umgeben sein. Das 
geplante Bauvorhaben ist von der ca. 10 m tieferliegenden Bundesstraße aus nicht oder 
nur wenig zu sehen. Eine Fernwirkung in Richtung Westen kann durch die im 
Bebauungsplan vorgesehenen Baumpflanzungen abgemildert werden. Die Gehölze im 
Norden werden vollständig erhalten. Eine bedingte Sichtbarkeit aus Westen bzw. 
Südwesten ist am Standort dennoch gegeben. 
 
Auswirkungen: 
Die Ausweisung des Gewerbegebietes greift nicht in Gehölzstrukturen ein. Im Westen 
entsteht eine neue Eingrünung durch Baum- und Strauchpflanzungen. Zur 
Durchgrünung des Areals werden sowohl Bäume pro Parkplatz als auch zusätzlich Bäume 
pro nicht überbaubare Grundstücksfläche grünordnerisch festgesetzt. Die bestehende 
Eingrünung wird im Zuge der Planungen vollständig erhalten.  
 
Ergebnis: 

Die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen binden die Baukörper in die 
Landschaft ein und sorgen für eine gute Durchgrünung der Gewerbeflächen. Aufgrund 
der bereits bestehenden Beeinträchtigung, des geringen Ausmaßes des Vorhabens und 
der umfassenden Minimierungsmaßnahen sind mittlere Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu erwarten.  
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind als mittel einzustufen. 
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F. Schutzgut Mensch (Erholung, Lärm) 
 
Erholung 
Beschreibung: 

Aufgrund der Lage der vorherigen Ackernutzung und den bisherigen Planungen im 
Umgriff (Gewerbegebiet auf angrenzenden Flurstück 398/27) hat das Gebiet keine 
bedeutende Funktion für die naturnahe Erholung. Die fußläufige Erreichbarkeit ist nur 
eingeschränkt gegeben. Ein Radwanderweg führt ca. 220 m südöstlich, auf 
gegenüberliegender Seite der Bundesstraße auf die Donau-Bayerwald-Route (Ost). Eine 
Beeinträchtigung der Freizeitnutzung findet nicht statt. Bestehende Wegeverbindungen 
werden nicht beeinträchtigt. Weitere überregional bedeutsame Erholungseinrichtungen 
befinden sich nicht an das Gelände angrenzend. Die nächstgelegene Wohnbebauung 
befindet sich in etwa 18 m Richtung Westen. 

Auswirkungen: 

Die vorgesehene Planung beeinträchtigt die Erholungsnutzung nicht.  

Ergebnis: 

Die vorgesehen Planung führt zu keinen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
(Erholung). 
 

Lärm 

Beschreibung: 

Bei dem überplanten Areal handelt es sich um eine durch Lärm beeinträchtigte Freifläche 
(östliche Gewerbebetriebe). Die nachfolgende Bestandsbeschreibung und die Prognose 
basieren auf einem gesondert erstellten Schallschutzgutachten des Ingenieurbüros 
GeoPlan für das geplante Gewerbegebiet „GEe Kastenreuth“ (Schalltechnischer Bericht 
Nr. S2303031). Im vorliegenden Bericht wurde eine Lärmkontingentierung gemäß der 
DIN 45691 durchgeführt, bei der den Teilflächen – unter Berücksichtigung möglicher 
Vorbelastung – maximal mögliche Emissionskontingente zugewiesen werden, welche die 
Einhaltung der geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der geltenden 
Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm an der umliegenden Wohnbebauung sicherstellen. 
Für das geplante Gewerbegebiet wurden zudem die Festsetzungen im Verhältnis zu 
anderen Gewerbegebieten („GE Salzweg-West“) der Gemeinde getroffen.  
 

Dieser vorliegende schalltechnische Bericht (Nr. S2303031) zeigt auf, dass durch 
Errichtung und Betrieb des eingeschränkten Gewerbegebietes bei Einhaltung der im 
Gutachten genannten Maßnahmen und den herrschenden Voraussetzungen, ein 
ausreichender Lärmschutz gesichert ist. Alle diese Maßnahmen sind im Bebauungsplan 
als Festsetzungen übernommen worden. Unter den im vorliegenden 
Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen ist ein ausreichender Lärmschutz 
für die Nachbarschaft gesichert.  
 

Auswirkungen: 

Unter der Berücksichtigung der Maßnahmen (Auflagen) und der im 
Untersuchungsbericht behandelten Voraussetzungen, ist ein ausreichender Lärmschutz 
für die Nachbarschaft gesichert.  
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Ergebnis: 

Bei Einhaltung der festgesetzten Auflagen ist von geringen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch (Lärm) auszugehen. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind als gering einzustufen. 

 
 
G.  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung: 

Für den Geltungsbereich findet sich weder im Flächennutzungsplan noch im 
Denkmalatlas ein Hinweis auf Flächen mit Kultur- oder Bodendenkmalen.  
 
In etwa 400 m östlicher Richtung befindet sich ein Teilabschnitt der vereinigten 
Bergreichensteiner, Winterberger und Prachatitzer Zweige des mittelalterlich-
frühneuzeitlichen Altweges "Goldener Steig", der als Bodendenkmal (D-2-7446-0282) 
gekennzeichnet ist. Das genannte Denkmal wird durch das geplante Vorhaben nicht 
beeinträchtigt. 
 
Weitere Bau- und Kunstdenkmäler befinden sich nicht in der näheren Umgebung. 
Aufgrund der vorhergehenden Nutzung können Bodenfunde nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. 
 
Auswirkungen: 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht 
betroffen. Von Auswirkungen auf Bodendenkmäler wird nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht ausgegangen.  
 
Ergebnis: 

Gegenstände, die bei Erdarbeiten zu Tage treten, wie z.B. Knochen-, Metall-, Keramik- 
oder Versteinerungsfunde, hat der Bauherr bzw. die bauausführenden Firmen dem 
Landesamt für Denkmalpflege oder dem Landratsamt (Kreisarchäologie) zu melden. 
(Art. 8 Abs. 1 BayDSchG). Ein Hinweis dazu wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Es ist von keinen Auswirkungen auf das Schutzgut auszugehen. 

 
 

H. Schutzgut Fläche 

Beschreibung: 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens betrachtet. 
Dabei steht der quantitative, Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der qualitative, 
der schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. 
 
Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der 
Bundesregierung soll der Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene insbesondere für 
Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden.  
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Die Bodenschutzklausel nach §1a Abs. 2 BauGB verlangt eine möglichst weitgehende 
Beachtung. Ein grundsätzliches Ziel der Bebauungsplanung besteht darin, 
Umweltressourcen sparsam und effizient zu nutzten. Die Eignung der Fläche als 
Gewerbegebiet wird mit vorliegender Planung festgestellt. Infolge der Planung wird 
insgesamt ca. 0,2 ha Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen.  
 
Gemessen an diesen Entwicklungen konnte die Neuinanspruchnahme von 
Siedlungsflächen geringgehalten werden. Nutzbare Flächenpotentiale der 
Innenentwicklung stehen nicht zur Verfügung. Es handelt sich aufgrund des 
angrenzenden genehmigten Gewerbegebietes um eine gewisse Nachverdichtung. 
Planungsrelevante Flächen für die Wiedernutzbarmachung stehen derzeit ebenfalls nicht 
zur Verfügung.  
 
Aufgrund der direkten Lage an einem bereits genehmigten Gewerbegebiet ist eine 
Vorbelastung der Fläche gegeben. Eine Flächeneinsparung ergibt sich in der vorliegen 
Planung zunächst daraus, dass eine gute verkehrsmäßige Erschließung bereits gegeben 
ist. Im unmittelbaren Anschluss bestehen bereits ausgewiesene Gewerbeflächen. Das 
Planvorhaben stellt nur eine kleinflächige Erweiterung dieser Flächen dar, wodurch eine 
ökonomische Nutzung der vorhandenen Standortpotenziale erreicht werden kann. Der 
Flächenausweisung steht ein konkreter und absehbarer Bedarf gegenüber. Die 
Erschließung des Baufeldes erfolgt durch die Erweiterung der geplanten Zufahrt des 
angrenzenden Gewerbegebietes „Kastenreuth-West“ ausgehend von der westlich 
verlaufenden Straße. 
 

Auswirkungen: 

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 0,4 ha und wird überwiegend von 
Ackerland und der Bestandsstraße mit Straßennebenflächen eingenommen.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gehen Flächenversiegelungen einher. Falls ein 
Eingriff nicht vermeidbar ist, sollte die Flächeninanspruchnahme auf das 
geringstmögliche Maß reduziert werden. Dazu tragen die Integration von Nebenanlagen, 
die Nutzung vorhandener Infrastruktur und die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
- soweit möglich - bei. 
 
Ergebnis: 

Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 
auszugehen. 
 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind als gering einzustufen. 

 
 

I. Wechselwirkungen 

Das Eingriffsareal schließt direkt an das 1,2 ha große, als Gewerbefläche ausgewiesene 
Gebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau. Im Planvorhaben geht es um eine 
Erweiterungsfläche von etwa 0,4 ha. Die gegebene und geplante Nutzung der Gegend 
sowie der Flächenzuschnitt des Geltungsbereichs erschweren einen anderweitigen 
Gebrauch des Eingriffsareals.  
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Durch die Planung wird eine einfache Integration einer Gewerbefläche in ein bereits 
genehmigtes Industriegebiet ermöglicht, wodurch dem Prinzip flächensparendes Bauen 
besonderer Bedeutung verliehen wird.  

 
 
2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Ohne die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes wäre auf der Fläche 
weiterhin Ackernutzung gegeben. Damit sind die üblichen Emissionen der 
Landwirtschaft, samt Düngung und Pflanzenschutzmittelausbringung verbunden. 
 

2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

 
2.4.1 Vermeidung und Verringerung 

Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und 
Grünordnungsplan folgende Festsetzungen vor: 
- Eingrünung durch Einzelbaumpflanzungen und Hecken 
- Durchgrünung durch Baumpflanzungen pro Parkplatz und Freifläche 
- Festlegung von Emissionskontingenten 
- Versickerung des Oberflächenwassers im Geltungsbereich 
- Erhalt der Bestandsgehölze (Wald) 
- Festsetzungen zur insektenfreundlichen Außenbeleuchtung und Vermeidung von 

Lichtemissionen 
 
2.4.2 Ausgleich 

Geplant ist der Ausgleich über ein Ökokonto der Herkunftsregion D 63. Zum Vorentwurf 
wird die Bilanzierung nach Fläche und nach WP umgesetzt, um leichter ein geeignetes 
Ökokonto zu finden und Umrechnungsprobleme zu umgehen. In der Entwurfsfassung 
wird dann eine der beiden Bilanzierungen angewendet.  
 
Zum einen wird daher bei der Ermittlung des Ausgleichs der Leitfaden des bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ herangezogen. Auf die im Umweltbericht genannten 
Beschreibungen, die Auswirkungen der Planung, sowie die Vermeidungsmaßnahmen zur 
Verringerung des Eingriffs wird hier verwiesen. Aufgrund der ermittelten Auswirkungen 
sind zwingend Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um die negativen Folgen zu 
kompensieren. 
 
Die Eingriffsregelung bzw. der notwendige Ausgleich wird ermittelt und im zugehörigen 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzt. 
 
Geplante Nutzung: Gewerbegebiet mit Erschließung 

Flurnummer (TF): Fl. Nr. 1622/11, Fl.-Nr. 1622/2 und 1622/33 
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Gemarkung: Salzweg 

Eingriffsfläche: 1.720 m2    

Festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ): 0,8 = Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 
→ GRZ Verbreiterung Straße entspricht 1,0 
 

 
Laut dem Leitfaden (2021): „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft Eingriffsregelung 
in der Bauleitplanung“ bietet sich für eine praxisgerechte Ermittlung als 
Beeinträchtigungsfaktor die Grundflächenzahl (GRZ) an. Über diesen 
Beeinträchtigungsfaktor sind auch Freiflächen abgedeckt, die zu Baugrundstücken 
gehören, d.h. Grünflächen oder Erschließungsflächen auf den Baugrundstücken werden 
grundsätzlich nicht separat behandelt. Dasselbe gilt für die dem Baugebiet zugeordnete 
und ihm dienende verkehrsübliche Erschließung. Die GRZ wurde mit 0,80 (bzw. 
entsprechen 1 bei der Straßenaufweitung) festgesetzt. Aufgrund der genannten 
umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen, welche im Bebauungsplan festgesetzt wurden 
(siehe 2.1.7.1), ist die Anwendung eines Planungsfaktors von 0,1 gerechtfertigt. 
 
Bilanzierung Eingriff 

 

Verbale Argumentation des Ausgleichsbedarfes 

Es erfolgt ein Eingriff im Umfang von 2.884 WP. Auf die mögliche pauschalierte 
Vorgehensweise wurde bei dieser Bilanzierung verzichtet. Der Eingriff in die Landschaft 
wird durch die umfangreichen Gehölzpflanzungen im Geltungsbereich und die geplanten 
Ausgleichsflächen kompensiert. Ein über die pauschal, den BNT zugeordneten 
Wertpunkten hinausgehender Wert der beeinträchtigten Strukturen, sowie eine zu 
befürchtende Summationswirkung der absehbaren Auswirkungen der Planung liegen 
nicht vor.  
 
Der erforderliche Ausgleich beträgt somit in Wertpunkten 2.884.  
 
Zum anderen wird zur Ermittlung des Ausgleichs der Leitfaden des bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ herangezogen. 
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Geplante Nutzung: Gewerbegebiet mit Erschließung 

Flurnummer (TF): Fl. Nr. 1622/11, Fl.-Nr. 1622/2 und 1622/33 

Gemarkung: Salzweg 

Eingriffsfläche: 1.720 m2    

Festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ): 0,8 = Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 
 
Die Fläche liegt im Außenbereich. Es wird die Eingriffsregelung angewandt. 
 
Bestandsflächen und zu erhaltende Grünflächen werden aus der Eingriffsermittlung 
ausgenommen. Für festgesetzte Bepflanzungen sind heimische bzw. standortgerechte 
Gehölze zulässig (Pflanzenauswahl siehe Pflanzenliste). Die Pflanzungen sind vor 
Wildverbiss zu schützen.  
 
Auf den Freiflächen ist eine Landschaftsrasenmischung anzusäen. 

 
Das Schutzgut Mensch ist im Rahmen der Eingriffsregelung nicht zu prüfen. 
 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen und Straßenbegleitgrün (1.720 m2) 
Das Gelände wird derzeit als Acker genutzt. In den Randbereichen befinden sich 
Straßenbegleitgehölze.  
 
Erwartete Grundflächenzahl (GRZ): 0,8 = Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 
 
Nachfolgend wird die Einschätzung nach Kategorie und Kompensationsfaktor im Detail 
dargestellt. 
 

Arten und Lebensräume 
 

Kategorie I (oberer Wert) 
Ackerflächen, Straßenbegleitgrün 
 

Boden 
 

Kategorie II (oberer Wert) 
anthropogen überprägter Boden 
 

Wasser 
 

Kategorie II (unterer Wert) 

Eintragsrisiko von Nähr- und Schadstoffen 
 

Klima und Luft 
 

Kategorie I (oberer Wert) 
Flächen ohne kleinklimatisch wirksame 
Luftaustauschbahnen 
 

Landschaftsbild 
 

Kategorie I (oberer Wert) 
vorbelastete Agrarlandschaft, Straßennebenflächen 
 

 
Somit liegen 3 Schutzgüter in Kategorie I und 2 Schutzgüter in Kategorie II vor. Die 
Gesamteinstufung liegt damit in Kategorie 1 – geringe Bedeutung.  
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Laut dem Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen Umweltministeriums liegt der 
Ausgleichsfaktor zwischen 0,3 und 0,6. 
Aufgrund der bestehenden Ortsrandeingrünung, der vorgesehen neuen Eingrünung 
durch Baum- und Strauchpflanzungen im Westen und Durchgrünung des Areals, und der 
als zu erhalten festgesetzten schützenswerten Bereiche im Umgriff des Vorhabens als 
eingriffsmindernde Maßnahmen ist der Faktor 0,4 gerechtfertigt 
(Vermeidungsmaßnahmen siehe 2.1.7.1). Die bestehende Eingrünung wird im Zuge der 
Planungen auf der Nachbarfläche der Stadt Passau vollständig erhalten. Zudem würde 
ohne die Bebauung weiterhin intensive Landwirtschaft betrieben werden und ein 
Eintragsrisiko von Nähr- und Schadstoffen vorhanden sein. Die Straßenaufweitung wird 
auch ohne die vorliegende Bauleitplanung aufgrund der Erschließung des bereits 
rechtskräftigen GE „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau erforderlich. 
 
1.720 x 0,4 =688 m²  
 
Das Ausgleichserfordernis beläuft sich damit auf 688 m2 oder in Wertpunkten auf 
2.884 WP (Wahl einer der Bilanzierungen erfolgt zur Entwurfsfassung). 
 
Der notwendige Ausgleich wird in Gänze erbracht. Die Ausgleichsfläche ist dem 
Bayerischem Landesamt für Umwelt zur Eintragung in das Bayerische Ökoflächenkataster 
zu melden. 
 

2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Das Eingriffsareal schließt direkt an das 1,2 ha große, als Gewerbefläche ausgewiesene 
Gebiet „Kastenreuth-West“ der Stadt Passau an. Durch die Planung wird eine einfache 
Integration einer Gewerbefläche in ein bereits genehmigtes Gewerbegebiet ermöglicht, 
wodurch dem Prinzip des flächensparenden Bauens gefolgt wird. Daher eignet sich der 
Standort an dem Gewerbegebiet der Stadt Passau in Hinblick auf die kommunale 
Zusammenarbeit (vgl. LEP-Bayern 2.2.6 (G)). ideal als Erweiterungsfläche.  
 

2.6 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
 
Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgten verbal argumentativ.  
Als Datengrundlage wurden der Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Gemeinde 
Salzweg zugrunde gelegt. Der Umwelttechnische Bericht zum Schallschutz, die 
Bodenuntersuchung sowie eigene Bestandsaufnahmen vor Ort des angrenzenden 
Gewerbegebietes „Kastenreuth-West“ wurden ebenso betrachtet. Des Weiteren wurde 
ein gesondertes Schallgutachten für den Geltungsbereich angefertigt.  
 

2.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
 
Ein besonderes Monitoring ist im Rahmen der Flächennutzungsplanänderungen nicht 
möglich. Sollten sich im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Gebietes oder 
durch Hinweise der Behörden nach Abschluss des Verfahrens (§ 4 Abs. 3 BauGB) 
unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, wird die Gemeinde 
Salzweg prüfen, ob sie erneut planerisch tätig werden muss. 
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2.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Geplant ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes auf einer derzeit als Acker genutzten 
Fläche. Umliegende Gehölze werden großflächig erhalten. Durch die Lage an bereits als 
Gewerbe ausgewiesene Flächen und die bestehenden und ergänzten 
Eingrünungsstrukturen wird das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt. Der Standort ist 
durch die Lage an der B 12 vorbelastet und verkehrsmäßig gut angebunden. 
Lärmschutzkonflikte sind durch Einhaltung der Lärmkontingente nicht zu erwarten. 
Anfallendes Oberflächenwasser kann versickert werden.  
 
Bei Umsetzung aller festgesetzten Maßnahmen ist insgesamt von geringen 
Auswirkungen auf die Umwelt auszugehen. Es findet dennoch ein Eingriff in die Natur 
und Landschaft statt. Um negative Auswirkungen auf die Umwelt entgegenzuwirken, 
wurde der notwendige Ausgleich ermittelt und im zugehörigen Bebauungsplan 
entsprechend festgesetzt. 

 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die 
verschiedenen Schutzgüter zusammen. 
 

Schutzgut Baubedingte  
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Mensch (Lärm) gering gering gering gering 

Mensch (Erholung) - - - - 

Tiere und Pflanzen gering gering gering gering 

Boden gering gering - gering 

Wasser gering gering gering gering 

Klima und Luft gering gering gering gering 

Landschaft gering mittel mittel mittel 

Kultur- und Sachgüter - - - - 
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